
 
 

 
 
 

Landesmeisterschaften 2010 des KVSA e.V. 
Kinder A/Schüler/Jugend/Junioren/Leistungsklasse 

Sonntag, den 28. Februar 2010 
 
 
 
Veranstalter:  Karateverband Sachsen-Anhalt e.V. 
 
Ausrichter:  USC Magdeburg e.V. 
   Mathias Witzke 

Eichendorferstrasse 11a 
39114 Magdeburg 

 
Austragungsort: Sporthalle der BBS I 
 Albert-Vater-Strasse 90 
 (Einfahrt über Draisweg) 

39108 Magdeburg 
    
Termin:  Sonntag den 28. Februar 2010 
   Kinder A / Schüler / Jugend / Junioren / Leistungsklasse 
 
Beginn:  Startkartenausgabe und Paßkontrolle, Wiegen 8:30-9:15 Uhr 
   Wettkampfbeginn 9:30 Uhr 
 
Meldung:   Bitte ausschließlich per E-Mail an 
 
   joerg.koenig@karate-do-quedlinburg.de  
 
Meldeschluss: Samstag, den 20. Februar 2010 
 
   Bitte beachten: 
   Meldungen nur auf den vorgefertigten Meldelisten einreichen! 
   (Meldelisten stehen auf der Homepage des KVSA zum Download bereit.) 
 
Startgebühren: Einzelwettbewerb je Sportler/in und Start 13,-€ 
   Kumite-/Kata-Team und Start 25,-€ 
   Die Startgebühren sind auf das Konto des KVSA zu überweisen. 
   Bank:   Spardabank Berlin 
   Kontonummer: 243 53 30 
   Bankleitzahl:  120 96 597 
   Vermerk:  LM; DKV-Nr.; Anzahl der Einzelstarts/Kategorie; 
      Anzahl der Teamstarts 

mailto:joerg.koenig@karate-do-quedlinburg.de


   Beispielsweise: LM; 14099; Kata 5ES; Kumite 9ES; Kumite 1TS 
 

Die Vereine werden gebeten sich an dieses Beispiel zu halten. 
 
Meldungen und Überweisungen nur vereinsweise ! keine Einzelüberweisungen 
von Startern ! 
 
 
Die Startgebühren müssen bis zum 20. Februar 2010 auf dem Konto des KVSA 
eingegangen sein. 
 
Bei späterem Zahlungseingang sowie Nachmeldungen am Wettkampftag werden 
pro Start 5,-€ Nachmeldegebühr erhoben. 
Bestimmungsgemäß gezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet (Ausnahme 
siehe Hinweise). 

 
Hinweise:  Es gelten die Wettkampfregeln des deutschen Karateverbandes e.V., 

dies schließt eine gültige sportärztliche Untersuchung bei Minderjährigen mit ein. 
Zahn-, Faust und Fußschutz sind Pflicht. 
Der Veranstalter behält sich vor, die Berechtigung zum Start in den einzelnen 
Kategorien zu überprüfen. Der DKV-Ausweis wird bei Startkartenausgabe 
kontrolliert. 
Nach Eingang der Meldung und der Startgebühr erhält jeder Verein eine 
Bestätigungsmail. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir um Nachricht. 
Gestartet werden darf nur in einer Altersklasse und nur in der dem jeweiligen Kyu 
und der Gewichtsklasse (Kumite) entsprechenden Kategorie. Ausnahmen sind 
Athleten, die von den Landestrainern nominiert worden sind. 
Die Graduierungen müssen durch eine offizielle DKV-Prüfungsmarke und durch 
einen Stempel eines lizenzierten Prüfers im DKV-Ausweis bestätigt sein! 
Falls sich für eine Kategorie nur ein Starter meldet, so wird diese gestrichen und 
der Verein erhält die Startgebühr zurück. 
 
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor. 
 
Ein Erfolg bei diesen Landesmeisterschaften qualifiziert nicht direkt zur Teilnahme 
an den Deutschen Meisterschaften. 
 

Kampfrichter Jeder teilnehmende Verein ist verpflichtet, einen Kampfrichter zu stellen. Wird kein 
KR gestellt o.ä., so ist eine Gebühr von 39€ zu zahlen.  

 Zur besseren Übersichtlichkeit muß die Zahlung extra und getrennt von den 
Startgebühren erfolgen. 
Ohne Zahlung sind der Verein und dessen Starter nicht startberechtigt (vgl §6 III 
KaRiO KVSA) 

 
Haftung:  Der Veranstalter lehnt Haftung jeglicher Art ab. 
 
Anlage:  Meldeliste Kata/Kumite/Team 
   Alters- und Gewichtsklassen für 2010 
 
Jörg König 
Leistungssportreferent des KVSA 



Übersicht der Alters- und Gewichtsklassen 
für die Landesmeisterschaften des KVSA 2010 

 
 

Alters-
klasse 

Bezeich-
nung 

Definition Aktuelle 
Jahrgänge

Alter von/bis Disziplinen 
männlich 

Disziplinen 
weiblich 

Mindest-
graduierung

Bundes-
ebene 

Kinder A U 11 Vom 01.01. des Jahres, in dem 
das 9. Lebensjahr vollendet wird, 
bis zum 31.12. des Jahres, in dem 
das 10. Lebensjahr vollendet wird. 

2000-2001 9 - 10 Kata, Kumite  
-30, -35, 
-40,+40 

Kata, Kumite  
-30, -35, +35 

ab 8.Kyu nein 

Schüler U 14 Vom 01.01. des Jahres, in dem 
das 11. Lebensjahr vollendet wird, 
bis zum 31.12. des Jahres, in dem 
das 13. Lebensjahr vollendet wird. 

1997-1999 11 - 13 Kata, Kumite  
-33, -38, -43, 
-48, -53, +53  

Kata, Kumite  
-35, -40, -45,  
-50, +50 
 

ab 8.Kyu ja 

Jugend U 16 Vom 01.01. des Jahres, in dem 
das 14. Lebensjahr vollendet wird, 
bis zum 31.12. des Jahres, in dem 
das 15. Lebensjahr vollendet wird. 

1995-1996 14 - 15 Kata, Kumite  
-45, -52, -57, 
-63, -70, +70  

Kata, Kumite  
-47, -54, +54  

ab 7.Kyu ja 

Junioren U 18 Vom 01.01. des Jahres, in dem 
das 16.Lebensjahr vollendet wird, 
bis zum 31.12. des Jahres, in dem 
das 17. Lebensjahr vollendet wird. 

1993-1994 16 - 17 Kata, Kumite  
-55, -61, -68, 
-76, +76, 
Allkat. 

Kata, Kumite  
-48, -53, -59, 
+59, Allkat.  

ab 7.Kyu ja 

Leistungs 
-klasse 

ab 18 Ab 01.01. des Jahres, in dem das 
18. Lebensjahr vollendet wird. 

1992 u. 
älter 

ab 18 Kata, Kumite 
-60, -67, -75, 
-84,+84, 
Allkat. 

Kata, Kumite  
-50, -55, -61, 
-68, +68, Allkat.

ab 5.Kyu, ja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kata-Team Leistungsklasse 3 KämpferInnen, maximal 2 Ersatz  
ab 6.Kyu 

Kata-Team Junioren männlich; 
Kata-Team Junioren weiblich; 

Kata Team ab 7.Kyu Kata Team 
Junioren/innen 13-17 Jahre (1991-1994) 
ab 5.Kyu 

Kata Team Schüler und Kata 
Team Schülerinnen 

Kata Team ab 8.Kyu Kata Team 
Schüler/innen 11-13 Jahre 

Ausnahmeregelung (gem. Sportordnung 4.4.1) In den 
Disziplinen Kata-Team kann ein (1 Athlet pro Team) Athlet 
bzw. eine Athletin auch dann Mitglied eines Kata-Teams 
sein, wenn er/sie aus der nächst niedrigen Altersklasse 
kommt! 

 
Kumite Team Leistungsklasse 
Kumite Team Männer 

3 Kämpfer + 2 Ersatz ab 5.Kyu 
Kumite Team Frauen 3 Kämpferinnen + 2 Ersatz, ab 5.Kyu 

 

Kumite Team Junioren männl. 3 Kämpfer + 2 Ersatz, ab 7.Kyu 
Kumite Team Junioren weibl. 3 Kämpferinnen + 2 Ersatz, ab 7.Kyu 

Ausnahmeregelung (gem. Sportordnung 4.4.2 In den 
Disziplinen Kumite Team Junioren kann ein Athlet oder 
Athletin auch dann Mitglied des Teams sein, wenn es das 
18. aber noch nicht das 19. Lebensjahr vollendet hat. 
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